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1 ALLGEMEINE HINWEISE 

Herzlich willkommen als Nutzer des Benutzerhandbuches für das BattG-Melderegister des 
Umweltbundesamtes.  

Das BattG-Melderegister ist eine webbasierte Anwendung, die zentral über das Internet bereitgestellt wird. 

Zur Nutzung des BattG-Melderegisters ist es nicht notwendig, eine spezielle Software lokal zu installieren 
oder Updates durchzuführen. Für eine reibungslose Nutzung empfehlen wir während der Dauer der 
Dateneingabe eine permanent zur Verfügung stehende Internetverbindung. Wird die Bearbeitung 
unterbrochen, kann die Sitzung nur dann ohne Datenverlust zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden, 
wenn die Daten zuvor vom Nutzer gespeichert wurden. Um die Anwendung vollständig auf dem Bildschirm 

darzustellen, empfehlen wir eine Bildschirmauflösung von 1280x800 Pixel. Die Nutzung des BattG-
Melderegisters ist kostenfrei. 

Im Benutzerhandbuch beschreiben wir ausführlich die einzelnen Funktionalitäten, die Ihnen als Nutzer des 
BattG-Melderegisters zur Verfügung stehen. Im Kapitel 1 veranschaulichen wir die Grundlagen des 
Registers, im Anschluss beschreiben wir ausführlich die Schritte zur Einrichtung eines Benutzerzugangs, 

das Erstanzeige- und Änderungsanzeigeverfahren sowie die Bedienung des Datenbrowsers „Öffentliche 
Suche“ – immer in Verbindung mit nützlichen Tipps und ausgewählten Bilddarstellungen. Für das schnelle 
Auffinden der benötigten Informationen im Benutzerhandbuch (Schnellsuche) können Sie das 
Stichwortverzeichnis im Kapitel 8 nutzen. 

Die Startseite des BattG-Melderegisters (vgl. Abbildung 1) zur Einsicht in das BattG-Melderegister oder 

zum Hinterlegen der gesetzlich geforderten Angaben ist direkt unter der Adresse https://www.battg-
melderegister.umweltbundesamt.de/battg/authenticate.do zu erreichen. 

 

Abbildung 1 
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Über die Themen-Internetseite „BattG-Melderegister“ des Umweltbundesamtes (vgl. Abbildung 2) gelangen 
Sie ebenfalls auf die Startseite des BattG-Melderegisters (http://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-
ressourcen/produktverantwortung-in-der-abfallwirtschaft/batterien/battg-melderegister). Betätigen Sie dafür 
den Menüpunkt „BattG-Melderegister“. Dazu veröffentlichen wir auf der Themen-Internetseite weitergehende 

Informationen zum BattG-Melderegister und verlinken auf aktuelle Umwelt- und Verbraucherinformationen 
über Batterien. 

 

Abbildung 2 
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1.1 GRUNDLAGEN UND SYSTEMVORAUSSETZUNGEN 

Das BattG-Melderegister basiert auf dem Formular-Management-System (FMS) Lucom Interaction Platform 
® und umfasst zwei Teilanwendungen, die jeweils über das Internet erreichbar sind. Die erste 
Teilanwendung „Elektronisches Anzeigeverfahren“ ermöglicht den Herstellern von Batterien im Sinne des 

BattG, die gesetzlich geforderten Angaben gemäß Rechtsverordnung nach § 20 Nummer 1 BattG 
elektronisch an das Umweltbundesamt zu übermitteln. Dies können neben der Anzeige des Markteintritts 
(„Erstanzeige“) auch Änderungen bereits bestehender Angaben im BattG-Melderegister 
(„Änderungsanzeige“) oder die Erklärung des Marktaustritts („Marktaustritt erklären“) sein. Die zweite 
Teilanwendung „Einsicht in das Melderegister (ohne Zugangsdaten)“ bildet einen Teil der Daten im BattG-

Melderegister zur öffentlichen Einsicht ab. 

In diesem Kapitel werden Referenzkonfigurationen und Programme benannt, unter denen die Anwendungen 
des BattG-Melderegisters ausführlich und erfolgreich getestet wurden. Bei auftretenden Problemen 
empfehlen wir den Wechsel auf eine der Referenzen. Die Nutzung anderer Konfigurationen/Programme ist 
ebenfalls möglich, auch wenn diese nicht gesondert benannt werden. 

 Webbrowser-Grundlagen 

Da das BattG-Melderegister in einem Webbrowser abläuft, ist die Anwendung unabhängig vom 

Betriebssystem. Erfolgreich getestet wurde das BattG-Melderegister unter dem Betriebssystem Microsoft 
Windows 7 Enterprise. Die Anwendungen können mit den gängigen Webbrowsern Internet Explorer 7, 8, 9, 
10 und 11, Firefox, Chrome, Safari 5.1 und Opera 10 ausgeführt werden. Erfolgreich getestet wurden die 
Webbrowser: 

 Internet Explorer Version 9.0 

 Internet Explorer Version 11.0 

 Mozilla Firefox Version 38.0.5 

 Google Chrome 43.0.2357.130 m 

Die Benutzung der Navigationsleiste ihres Webbrowsers ist für die Bedienung des BattG-Melderegisters 
nicht erforderlich. Teilweise kann diese Benutzung während der Eingabe sogar zu Datenverlusten führen. 
Wir raten daher von der Benutzung der Navigationselemente Ihres Webbrowsers während des 
Anzeigevorgangs ab. Um ungewollte Aktionen zu vermeiden, empfehlen wir daher ausschließlich mit den 
Bedienelementen des BattG-Melderegisters zu navigieren. 

 Tipp – Vermeiden Sie ungewollte Aktionen. Nutzen Sie für die Navigation im BattG-Melderegister 
nicht die Navigationsfunktionen Ihres Webbrowsers.  

Beispiele ungewollter Aktionen:  

 Die „Speichern“–Funktion des Webbrowsers führt nicht zu der Zwischenspeicherung Ihrer Daten. 
Das Speichern von Daten erfolgt ausschließlich über die Bedienungselemente der Anwendung. 

Zur Verfügung stehen die Schaltfläche mit dem Diskettensymbol  oder die 
Tastenkombination „ALT+8“ (vgl. auch Abbildung 3). 
 

 Durch die Benutzung der „Zurück“–Funktion des Browsers gelangt man nicht auf eine vorherige 
Formularseite. Diese Funktion ist zum Blättern im Formular ungeeignet. Unter Umständen 
werden Sie auf die Startseite des BattG-Melderegisters geleitet oder erhalten die Meldung            
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„Achtung: Seite ist nicht mehr gültig“. Ihre bis dahin nicht zwischengespeicherten Daten gehen 
möglicherweise verloren.  
 

 Beim Verlassen der Webseite, beispielsweise durch die Eingabe einer anderen Adresse in der 
Adressleiste Ihres Browsers, gehen die bis dahin nicht zwischengespeicherten Daten verloren. 
Eine Sicherheitsabfrage vor dem Verlassen der Seite erfolgt nicht. 

 Das „Startseite“–Symbol ihres Browsers  kann versehentlich mit dem „Schließen“-Symbol 

des BattG-Melderegisters verwechselt werden (vgl. auch Abbildung 3). Bei der 
irrtümlichen Nutzung des „Startseite“–Symbols ihres Browsers öffnet sich die von Ihnen lokal 

eingestellte Startseite. Ihre nicht gespeicherten Daten gehen durch das Verlassen des BattG-
Melderegisters verloren. 

 Tipp – Nutzen Sie zum Blättern im Formular ausschließlich die Schaltflächen  und 

 der Anwendung. (vgl. auch Abbildung 19). 

 Webbrowser-Einstellungen  

Die Webbrowser-Einstellungen können in vielen Fällen auf die Bedürfnisse des Benutzers angepasst 
werden. Im Folgenden beschreiben wir, inwiefern Ihre Einstellungen Einfluss auf die Anwendung nehmen 
können. 

 JavaScript 

Um alle Funktionalitäten der Anwendung nutzen zu können, sollte Ihr Webbrowser JavaScript unterstützen 
bzw. im Webbrowser die Verwendung von JavaScript eingeschaltet/aktiviert sein. Die Funktionen, die ohne 

JavaScript nicht zur Verfügung stehen, sind die unterstützenden Hinweise auf fehlende/fehlerhafte Eingaben 
während der Dateneingabe sowie unsere Tooltipps. Diese Tooltipps bieten eine kurze textliche Erklärung zu 
jedem Eingabefeld des Formulars (vgl. auch Kapitel 4 „Erstanzeige“ oder das Tooltippbeispiel in 
Abbildung 12).  

Ferner wird das automatische Neuladen der Seite bei der Auswahl von Einträgen aus Auswahllisten nicht 

unterstützt (vgl. auch Beschreibung von Auswahllisten in Kapitel 4.1). Diese Funktion können Sie jedoch bei 
Bedarf auch manuell über den Aktualisieren-Befehl Ihres Webbrowsers angestoßen. 

 Cookies  

Cookies sind Informationen, die vom Server auf die Festplatte des Anwenders geschrieben werden. 
Während der Anwendung wird ein temporäres Cookie mit einer entsprechenden Kennung gesetzt. Mithilfe 
dieser Kennung kann der Server die persönlichen Daten den jeweiligen Anwendern zuordnen. Wir 
empfehlen aus diesem Grund, mindestens für die Sitzung, Cookies zuzulassen. Nach Beendigung der 

Sitzung wird das gesetzte Cookie wieder gelöscht. 

 Pop-up-Blocker 

In der Anwendung werden keine Pop-ups eingesetzt. Fälschlicherweise kann es trotzdem vorkommen, dass 

 das Öffnen eines Auswahlfensters (vgl. Abbildung 17) 



Benutzerhandbuch für das BattG-Melderegister Version 4 

Seite 6 von 38 

 der Versuch eine PDF-Datei über die „Druckvorschau“  (vgl. Abbildung 3) zu erzeugen, 

 von ihrem Pop-up-Blocker unterdrückt wird.  

 Tipp – Erlauben Sie Ihrem Webbrowser die Verwendung von Pop-ups für „www.battg-
melderegister.umweltbundesamt.de/battg“. 

 Firewalls 

Um unerwünschte externe Zugriffe auf das eigene Netzwerk zu verhindern, werden häufig Firewalls 
eingesetzt. Achten Sie bei der Konfiguration ihrer Firewall darauf, dass der Zugriff auf das BattG-
Melderegister ermöglicht wird.  

 Tipp – Für die Kommunikation zwischen dem Webbrowser und dem zentralen Server des BattG-
Melderegisters wird ausschließlich das Protokoll HTTPS verwendet. Ausgehende Verbindungen 
nutzen daher den Port 443. 

 Adobe Acrobat Reader DC (Adobe Reader)  

Um Ihre Angaben als PDF-Dokumente anzeigen oder ausdrucken zu können, benötigen Sie den Adobe 
Reader ab der Version 10.0. Das Programm Adobe Acrobat Reader DC (früher Adobe Reader) kann bei 
Bedarf kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden. Die Version Adobe Acrobat Reader DC 11.0 
wurde im Zusammenhang mit dem BattG-Melderegister erfolgreich getestet. 

 E-Mail-Programm 

Das Umweltbundesamt versendet jeweils eine Aktivierungs-E-Mail nach der Einrichtung des 
Benutzerzugangs sowie eine Bestätigungs-E-Mail zur Eingangsbestätigung der abgegebenen 

Herstellerangaben. Die Benachrichtigung erfolgt an die hinterlegte E-Mail-Adresse des Herstellers. Die 
Kompatibilität des E-Mail-Programms MS Office Outlook 2007 und 2010 wurde erfolgreich getestet.  

 Sicherheit 

Für die sichere Nutzung des BattG-Melderegisters wird zwischen Ihrem Webbrowser und unserem zentralen 
Server ausschließlich das Internetprotokoll HTTPS kommuniziert (verschlüsselte Daten).  

Nachdem Sie einen Benutzerzugang eingerichtet haben, steht Ihnen ein persönlicher Bereich zur Verfügung. 
Ihre Daten sind in diesem Bereich geschützt. Nur die Kombination aus Ihrem Passwort und der 

Benutzerkennung ermöglicht den Zugriff auf die Daten.  

Achtung – Das Umweltbundesamt verschickt keine E-Mails, in denen Sie zur Mitteilung Ihrer 
Benutzerdaten aufgefordert werden. Sollten Sie derartige E-Mails erhalten, antworten Sie keinesfalls 
darauf. Wir bitten Sie, uns Phishing-Versuche dieser Art schnellstmöglich mitzuteilen (E-Mail: 
batteriegesetz@uba.de).  
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1.2 ANZEIGEVERFAHREN (GRUNDLAGEN) 

(nur mit Zugangsdaten) 

Das Anzeigeverfahren ist eine Teilanwendung des BattG-Melderegisters. Das Anzeigeverfahren ermöglicht 
den Herstellern von Batterien im Sinne des BattG, die gesetzlich geforderten Angaben gemäß 

Rechtsverordnung nach § 20 Nummer 1 BattG elektronisch vorzunehmen. Neben der Anzeige des 
Markteintritts (Erstanzeige) können auch Änderungen bereits bestehender Angaben im BattG-Melderegister 
(Änderungsanzeigen) angezeigt oder der Marktaustritt erklärt werden. Das Formular besteht aus mindestens 
3 jedoch höchstens 6 Formularseiten. In die Formularseiten können die gesetzlich geforderten Angaben 
selbstständig eingegeben werden.  

 

Abbildung 3 

Das Zwischenspeichern der Eingaben ist über das Diskettensymbol jederzeit möglich (vgl. Abbildung 3). 

Achtung – Die Daten werden durch das Zwischenspeichern nicht an das Umweltbundesamt 
versendet. 

Ein Hinweistext im Kopfbereich der Seite lässt den aktuellen Bearbeitungsstatus der Anzeige erkennen. Es 

wird darauf aufmerksam gemacht, dass es sich um eine noch nicht gesendete Anzeige handelt (vgl. 
Abbildung 3). 

Auf der letzten Formularseite können alle Daten – vor dem Senden an das Umweltweltbundesamt – in einem 
PDF-Dokument zusammengefasst als Vorschau angezeigt werden. Nach der Vorschau hat der Benutzer 
immer noch die Möglichkeit, Änderungen auf den vorhergehenden Seiten durchzuführen.  

Nach dem Senden der Daten an das Umweltbundesamt sind die zur Veröffentlichung vorgesehenen 
Angaben im öffentlichen Teil des BattG-Melderegisters („Einsicht in das Melderegister“) einsehbar. 
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1.3 EINSICHT IN DAS MELDEREGISTER – ÖFFENTLICHE SUCHE 
(GRUNDLAGEN) 

(kein Benutzerzugang erforderlich) 

 

Abbildung 4 

In einer tabellarischen Darstellung (vgl. Abbildung 4) werden die zur Veröffentlichung bestimmten 
Herstellerdaten aufgelistet. Um die Treffermenge einzuschränken, können bestimmte Suchkriterien 

vordefiniert werden. Weitergehende Erläuterungen zu den Suchfunktionen sind im Kapitel 7 „Einsicht in das 
Melderegister – Öffentliche Suche“ dieses Handbuchs hinterlegt.  

Über diese Ergebnisliste hinaus, können weitere zur Veröffentlichung vorgesehene Herstellerdaten in einer 
Detailansicht wiedergegeben werden. Ein Klick auf die gewünschte Zeile öffnet die aus mehreren Seiten 
bestehende Detailansicht zur Einsichtnahme. 

 Tipp – Sie können sich das Ergebnis Ihrer Suche als CSV-Datei ausgeben lassen. Nutzen Sie 
hierfür die Schaltfläche „Daten exportieren“ (vgl. Abbildung 4).  
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2 BENUTZERZUGANG EINRICHTEN 

Bevor Sie Angaben im BattG-Melderegister hinterlegen können, ist es erforderlich, sich einen 
Benutzerzugang einzurichten. Über die Schaltfläche „Benutzerzugang einrichten“ (vgl. Abbildung 5) 
gelangen Sie auf die Seite „Nutzungsbedingungen des BattG-Melderegisters“ (vgl. Abbildung 6). 

 

Abbildung 5  

Lesen Sie die Nutzungsbedingungen des BattG-Melderegisters sorgfältig. Nachdem Sie diese akzeptiert 

haben (siehe Häkchenfeld ), können Sie den Vorgang fortsetzen, indem Sie die Schaltfläche „weiter“ 
betätigen. 

 

Abbildung 6 

Füllen Sie im Anschluss das sich öffnende Formular aus (vgl. Abbildung 7).  
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Abbildung 7 

Diese Angaben werden auf der Formularseite abgefragt: 

 Vorname (max. 30 Zeichen) 

 Nachname (max. 30 Zeichen)  

 E-Mail (max. 60 Zeichen) 

 Passwort (max. 20 Zeichen) 

 Wiederholung des Passwortes  

Das gewählte Passwort muss mindestens aus 12 Zeichen bestehen und Zeichen aus den folgenden 4 

Zeichenklassen enthalten: Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen. Zulässige 
Sonderzeichen sind: +-.,!@#$%^&*();.  

Wiederholen Sie das Passwort und geben Sie anschließend den abgebildeten „Sicherheitscode“ ein (bei 
schlecht lesbaren Buchstaben kann dieser über die Schaltfläche „Neuen Sicherheitscode erzeugen“ neu 
generiert werden).  

Achtung – Die von uns vergebene Benutzerkennung und das von Ihnen gewählte Passwort werden 
später nicht noch einmal angezeigt! Gehen Sie bitte sorgsam damit um und bewahren Sie die 
Benutzerkennung und das Passwort gesondert an sicheren Orten auf.  
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 Tipp – Zur Sicherung Ihrer Zugangsdaten oder Dokumentation der Nutzungsbedingungen des 
BattG-Melderegisters können Sie eine Druckvorschau im PDF-Reader erzeugen. Für diese 

Aktion steht das Symbol mit dem Drucker und der Überschrift "PDF" zur Verfügung  (vgl. 
auch Abbildung 7 im Kopfbereich der Anwendung). 

Um den Vorgang erfolgreich abzuschließen, betätigen Sie jetzt die Schaltfläche „fertig stellen“.  

Sie erhalten automatisch eine E-Mail, die einen Link enthält. Um die Anmeldung erfolgreich abzuschließen, 
muss dieser Link in der E-Mail betätigt werden. Sie werden automatisch zum BattG-Melderegister 

weitergeleitet und erhalten die Information, dass Ihr Zugang erfolgreich freigeschaltet wurde. Sie können 
sich nun anmelden (vgl. Abbildung 8). Geben Sie Ihre „Benutzerkennung“ und Ihr „Passwort“ in die 
entsprechenden Eingabefelder ein (vgl. Abbildung 5).  

 

Abbildung 8 

Bei jeder weiteren Sitzung gelangen Sie ab sofort direkt nach dem Eingeben Ihrer „Benutzerkennung“ und 

Ihres „Passworts“ über die Startseite (vgl. Abbildung 1) in den geschützten persönlichen Bereich des 
BattG-Melderegisters (vgl. Abbildung 9). 

 

Abbildung 9 
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3 PASSWORT ÄNDERN 

Bitte ändern Sie Ihr Passwort regelmäßig. Über die Schaltfläche „Passwort ändern“  gelangen Sie direkt 
auf die Formularseite „Passwort ändern“ (vgl. Abbildung 10). Dort finden Sie auch den Hinweis, dass es 
nötig ist, Ihr Passwort spätestens nach 365 Tagen zu ändern. 

 

Abbildung 10 

Bitte beachten Sie bei der Wahl des neuen Passwortes: 

 Das gewählte Passwort muss mindestens aus 12 Zeichen bestehen und Zeichen aus den 4 
Zeichenklassen - Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen - enthalten.  

 Zulässige Sonderzeichen sind: +-.,!@#$%^&*();  

Sie werden aufgefordert, die Passworteingabe zu wiederholen. Schließen Sie den Vorgang ab, indem Sie 
die Schaltfläche „fertig stellen“ betätigen. 

Achtung – Sofern Ihr Passwort nach 365 Tagen nicht geändert wurde, werden Sie beim nächsten 
Anmeldeversuch automatisch zu einem Passwortwechsel aufgefordert.  
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4 ERSTANZEIGE 

Bei einer Erstanzeige müssen Sie erstmals die Stammdaten Ihres Unternehmens sowie Angaben zur 
konkreten Ausgestaltung der Rücknahmepflichten für die von Ihnen in Verkehr gebrachten Batterien 
hinterlegen. Über die Schaltfläche „Erstanzeige/Änderungsanzeige“ (vgl. Abbildung 11) gelangen Sie zum 

elektronischen Eingabeformular. Das Formular beruht auf den in der Rechtsverordnung § 20 Nummer 1 
festgelegten Daten und umfasst die folgenden 5 Formularseiten. 

 Stammdaten 

 Gerätebatterie (jeweils nach Erfordernis) 

 Fahrzeugbatterie (jeweils nach Erfordernis) 

 Industriebatterie (jeweils nach Erfordernis) 

 Anzeige abschließen 

 

Abbildung 11 

Achten Sie darauf, dass alle mit * (Sternchen) markierten Pflichteingabefelder ausgefüllt sind.  

 Tipp – Für die „Erste Hilfe“ haben wir jedem Eingabefeld einen kurzen Hinweis zugeordnet. 
Gehen Sie einfach mit dem Mauszeiger auf das entsprechende Eingabefeld und ein Tooltipp wird 
sichtbar. Abbildung 12 zeigt beispielsweise den Tooltipp für das Eingabefeld „Herstellername“. 
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Abbildung 12 

Nach Eingabe der Stammdaten auf der ersten Seite, sind weitere Eingaben auf den Folgeseiten erforderlich. 
Ihre Anschrift sowie Angaben zum Ansprechpartner werden automatisch auf alle Folgeseiten im Kopfbereich 
übertragen (vgl. Abbildung 13). 

 

Abbildung 13  

 Tipp – Das Zwischenspeichern der Eingaben ist über das Diskettensymbol  jederzeit 
möglich (vgl. auch Abbildung 3). Die Daten werden durch das Speichern noch nicht an das 
Umweltbundesamt übermittelt. 



Benutzerhandbuch für das BattG-Melderegister Version 4 

Seite 15 von 38 

4.1 STAMMDATEN DES HERSTELLERS 

Im Folgenden geben wir eine Kurzerklärung zu jedem der Eingabefelder auf der Formularseite 
„Stammdaten“. Die Abbildung 17 zeigt das Fallbeispiel einer ausgefüllten Formularseite.  

 Feld „Herstellername“: Hier erfolgt die Eingabe des Herstellernamens inkl. der Rechtsform. 

 Feld „Rechtsform des Unternehmens“: Hier erfolgt die Eingabe der Rechtsform über einen 
freien Eintrag oder über die Auswahlliste. Die Auswahlliste steht Ihnen als Unterstützung für die 
schnelle Auswahl der Rechtsform zur Verfügung. Die Eingabefelder im Formular, für die 
Auswahllisten zur Verfügung stehen, erkennen Sie an den drei Punkten (vgl. Abbildung 14). 

Wird diese Schaltfläche betätigt, öffnet sich die Liste, aus der Sie eine Angabe auswählen 
können (vgl. Abbildung 15). Sofern es sich bei dem Hersteller um eine natürliche Person 
handelt, tragen Sie hier „natürliche Person“ ein. 

 

   Abbildung 14 

 

   Abbildung 15 

 Feld „Handelsregisternummer/Registergericht“: Hier erfolgt die Eingabe der 
Handelsregisternummer und des zuständigen Registergerichts. Sollten Sie keine 
Handelsregisternummer besitzen, müssen Sie dies im nebenstehenden Feld „ keine“ durch 

das Setzen eines Häkchens versichern. Das Feld  „Datum/Gemeindekennzahl der 
Gewerbeanzeige“ wird dann automatisch freigegeben. 

 Feld „Datum/Gemeindekennzahl der Gewerbeanzeige“: Geben Sie hier das Datum der 
Gewerbeanmeldebescheinigung und die Gemeindekennzahl der Gewerbeanmeldung an. Tragen 
Sie diese nur in das Feld ein, falls Sie keine Handelsregisternummer besitzen, weil Sie nicht im 
Handelsregister eingetragen sind.  

 Felder „Straße“, „Hausnummer“, „Ergänzende Angaben zur Hausnummer“, „PLZ“ und „Ort“: 
Hier erfolgt die Eingabe der Anschrift Ihres Unternehmens.  

 Feld „Länderkennzeichen/Land“: Zur Unterstützung steht Ihnen hier eine Auswahlliste mit 
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Suchfunktion für eine schnelle Eingabe des entsprechenden Landes zur Verfügung (vgl. 
Abbildung 16). Das entsprechende Länderkennzeichen wird nach der Auswahl des Landes 
automatisch generiert und eingetragen. 

 

Abbildung 16 

 Felder „Telefon“, „Fax“ und „Internetadresse“: Hier erfolgt die Eingabe der Telefonnummer, der 
Faxnummer und der Internetadresse Ihres Unternehmens.  

 Feld „E-Mail“: Hier erfolgt die Eingabe der E-Mail-Adresse. Bitte beachten Sie den 
nachfolgenden Tipp. 

 Tipp – Der Versand der Anzeigebestätigung des UBA erfolgt an die hier angegebene E-Mail-
Adresse. Die Angaben im Feld „E-Mail“ unterliegen folgenden Standardanforderungen:  

 Zulässig sind alle Buchstaben von A bis Z (Groß- und Kleinschreibung), die vier 
Sonderzeichen „@“ „.“ „-“ „_“ und alle ganzen Zahlen. 

 Unzulässig sind Umlaute „Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü“ und „ß“ sowie alle Sonderzeichen, außer „.“ „-“ „_“ 
„@“.   

 Felder „Anrede“ und „Titel“ sowie „Vorname Kontaktperson“ und  „Nachname 
Kontaktperson“: In diese Eingabefelder sind die entsprechenden Angaben zur Kontaktperson 
zu hinterlegen. 

 Felder „Telefon Kontaktperson“, „Fax Kontaktperson“ und „E-Mail Kontaktperson“: Hier 
erfolgt die Eingabe der Telefonnummer, der Faxnummer und der E-Mail-Adresse der 

zuständigen Kontaktperson. Diese Felder sind keine Pflichtfelder. 

 Tipp – Falls Sie die E-Mail-Adresse der Kontaktperson hinterlegen, senden wir an diese Adresse 
eine zusätzliche Bestätigungs-E-Mail. 
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Abbildung 17 

 

Abbildung 18 
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 Felder „Batteriearten auswählen“: Wählen Sie aus den vorgegebenen Auswahlfeldern die 
Batterieart(en) aus, die Sie beabsichtigen, in den Verkehr zu bringen (vgl. Abbildung 18). Eine 
Mehrfachauswahl ist hier möglich. Je nach Auswahl wird für jede markierte Batterieart eine 
zusätzliche Formularseite geöffnet, auf der beliebig viele Marken erfasst werden können. 

 Hinweis – Zur besseren Übersichtlichkeit ist das Kapitel „Erstanzeige“ im weiteren Verlauf 
untergliedert in: 

4.2 Batterieart Gerätebatterie 

4.3 Batterieart Fahrzeugbatterie 

4.4 Batterieart Industriebatterie 

4.2 BATTERIEART GERÄTEBATTERIE  

Im Folgenden geben wir eine Kurzerklärung zu jedem der Eingabefelder auf der Formularseite 
„Gerätebatterie“. Die Abbildung 19 zeigt ferner eine beispielhaft ausgefüllte Formularseite.  

 Feld „Welche Marke bringen Sie in Verkehr?": Tragen Sie hier die Marke der Batterie ein, die 
Sie in Verkehr bringen werden (vgl. Abbildung 19). Unter Marke ist grundsätzlich die auf der 
jeweiligen Batterie eingesetzte Hauptkennzeichnung zu verstehen. Zusätzliche von der 

Hauptkennzeichnung abgeleitete Sonderkennzeichnungen sind als Eintrag nicht erforderlich. Für 
Batterien, die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens in andere Produkte eingebaut oder anderen 
Produkten beigefügt sind, ist in der Regel die Marke des Produkts und nicht die Marke der 
Batterie anzugeben. 

Achtung – Tragen Sie in das Feld immer nur eine Marke ein. Um eine weitere Marke anzugeben, 
müssen Sie mit der Schaltfläche “Marke hinzufügen“ ein neues Segment öffnen (vgl. Abbildung 19).  

 Tipp – Der Begriff „Marke“ wird in den „Häufig gestellten Fragen“ zusätzlich näher erläutert. 

 

Abbildung 19 



Benutzerhandbuch für das BattG-Melderegister Version 4 

Seite 19 von 38 

4.2.1 HERSTELLEREIGENES RÜCKNAHMESYSTEM FÜR GERÄTE-ALTBATTERIEN  

 Feld „Name des genehmigten herstellereigenen Rücknahmesystems für Geräte-
Altbatterien“: Tragen Sie hier den Namen des Rücknahmesystems ein, an dem Sie sich 
beteiligen. 

 Feld „Rücknahmesystem-Mitgliedsnummer“: Tragen Sie hier ihre Mitgliedsnummer oder 
Vertragsnummer ein. Sie erhalten diese von dem Rücknahmesystem an dem sie sich beteiligt 
haben. Bei diesem Feld handelt es sich um ein Pflichtfeld. Ihre Anzeige kann nur gesendet 
werden, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt wurden. 

 Feld „Bei welcher Behörde wurde das herstellereigene Rücknahmesystem genehmigt? 
Wie lautet das Aktenzeichen der Genehmigung?“: Geben Sie an, bei welcher Behörde das 

herstellereigene Rücknahmesystem genehmigt wurde und wie das Aktenzeichen oder 
Geschäftszeichen der Genehmigung lautet. 

 Feld „Wann wurde das herstellereigene Rücknahmesystem genehmigt?“: Hinterlegen Sie 
das Datum, an dem das Rücknahmesystem von der zuständigen Behörde genehmigt wurde. Sie 
erhalten diese Information von dem Rücknahmesystem an dem sie sich beteiligt haben. 

 Tipp – Möglicherweise sind es mehrere unterschiedliche Marken, die Sie im BattG-Melderegister 
hinterlegen möchten. Um den Aufwand für Ihre Eingaben zu verringern, können Sie das 
Häkchenfeld  nutzen (vgl. Abbildung 20). Mit dem Setzen eines Häkchens werden Ihre Angaben 
unter der Überschrift „Angaben zur Rücknahme“ künftig auf die weiteren zu hinterlegenden 
Marken übernommen. 

 Hinweis – Mit Hilfe der Schaltfläche „Marke hinzufügen“ können Sie beliebig viele Eingabefelder 
für weitere Marken erzeugen (vgl. Abbildung 20). Nutzen Sie die Schaltfläche „Marke entfernen“ 
um eine Marke zu löschen. Sie erklären dadurch, dass Sie diese Marke nicht mehr in den 
Verkehr bringen (vgl. Abbildung 20).  

 

Abbildung 20 
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Achtung – Bei dem Versuch, die letzte vorhandene Marke zu löschen, ist die Schaltfläche „Marke 
entfernen“ nicht verfügbar. Wir möchten so vermeiden, dass Sie unbeabsichtigt den Marktaustritt für 
die Batterieart „Gerätebatterie“ erklären. Für den Fall, dass Sie hingegen den Marktaustritt erklären 
möchten, müssen Sie auf die Startseite zurückkehren und den Menüpunkt „Marktaustritt erklären“ 
nutzen. Weitere Hinweise erhalten Sie im Kapitel 6 „Marktaustritt erklären“. 

4.3 BATTERIEART FAHRZEUGBATTERIE 

Im Folgenden geben wir eine Kurzerklärung zu jedem der Eingabefelder auf der Formularseite 
„Fahrzeugbatterie“. Die Abbildung 21 zeigt ferner das Beispiel einer ausgefüllten Formularseite. 

  

Abbildung 21 
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 Feld „Welche Marke bringen Sie in Verkehr?": Tragen Sie hier die Marke der Fahrzeugbatterie 
ein, die Sie in Verkehr bringen werden (vgl.  

 Abbildung 21). Unter Marke ist grundsätzlich die auf der jeweiligen Batterie eingesetzte 
Hauptkennzeichnung zu verstehen. Zusätzliche von der Hauptkennzeichnung abgeleitete 
Sonderkennzeichnungen sind als Eintrag nicht erforderlich. Für Batterien, die zum Zeitpunkt des 
Inverkehrbringens in andere Produkte eingebaut oder anderen Produkten beigefügt sind, ist in 
der Regel die Marke des Produkts und nicht die Marke der Batterie anzugeben. Der Begriff 
„Marke“ wird in den „Häufig gestellten Fragen“ zusätzlich näher erläutert. 

Achtung – Tragen Sie in das Eingabefeld immer nur eine Marke ein. Um eine weitere Marke 
anzugeben, müssen Sie mit der Schaltfläche “Marke hinzufügen“ ein neues Segment öffnen (vgl. 
Abbildung 22).  

 Hinweis – Mit Hilfe der Schaltfläche „Marke hinzufügen“ können Sie beliebig viele Eingabefelder 
für weitere Marken erzeugen. Nutzen Sie im Gegensatz die Schaltfläche „Marke entfernen“ um 
eine Marke zu löschen. Sie erklären dadurch, dass Sie diese Marke nicht mehr in den Verkehr 
bringen (vgl. Abbildung 22).  

Achtung – Bei dem Versuch, die letzte vorhandene Marke zu löschen, ist die Schaltfläche „Marke 
entfernen“ nicht verfügbar. Wir möchten so vermeiden, dass Sie unbeabsichtigt den Marktaustritt für 
die Batterieart „Fahrzeugbatterie“ erklären. Für den Fall, dass Sie hingegen den Marktaustritt 
erklären möchten, müssen Sie auf die Startseite zurückkehren und den Menüpunkt „Marktaustritt 
erklären“ nutzen. Weitere Hinweise erhalten Sie im Kapitel 6 „Marktaustritt erklären“. 

 Feld „Ich erkläre, dass ich eine den Anforderungen des § 8 BattG entsprechende 
Rückgabemöglichkeit für Fahrzeug-Altbatterien eingerichtet habe.“: Lesen Sie sorgfältig die 

konkretisierten Verpflichtungen im Hinblick auf die Rücknahme der in Verkehr gebrachten 

Fahrzeug- und Industrie-Altbatterien. Mit dem Setzen eines Häkchens  erklären Sie, dass Sie 

die genannten Pflichten erfüllen. 

 Feld „Wie ist die Rückgabemöglichkeit konkret ausgestaltet?“: Hersteller von Fahrzeug- und 
Industriebatterien sind nach § 8 BattG verpflichtet, den Vertreibern – für die von diesen 
zurückgenommenen Altbatterien – und den Behandlungseinrichtungen – für die dort anfallenden 
Altbatterien – eine zumutbare und kostenfreie Möglichkeit der Rückgabe anzubieten. Die von 
den Vertreibern und Behandlungseinrichtungen zurückgenommenen Fahrzeug- und 

Industriebatterien sind entsprechend den Vorgaben des § 14 BattG zu verwerten (vgl. § 8 
„Rücknahme von Fahrzeug- und Industrie-Altbatterien“).  
Beschreiben Sie an dieser Stelle die Konzeption der von Ihnen eingerichteten 
Rückgabemöglichkeit (freie Eingabe).  

 Eingabebeispiel:  

„Wir haben mit unseren Vertreibern folgende Vereinbarungen getroffen: Die Vertreiber sammeln 
die vom Endkunden zurückgenommenen Altbatterien. Die Abholung erfolgt nach Bedarf der 
Vertreiber und terminlicher Abstimmung. Die Vertreiber stellen die Altbatterien anschließend zur 
Abholung bereit. Für die Behandlungseinrichtungen gilt das gleiche Vorgehen. Das von uns 
beauftragte Unternehmen X sammelt die Altbatterien anschließend ein und transportiert diese 
zum Recyclingbetrieb Y. Die Altbatterien werden entsprechend den Vorgaben des § 14 BattG 
behandelt und verwertet (Name des Batterie-Recyclingverfahrens, Verweis auf Internetseite des 
Recyclingbetriebes).“ 
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Abbildung 22 

 Tipp – Möglicherweise sind es mehrere unterschiedliche Marken, die Sie im BattG-Melderegister 
hinterlegen möchten. Um den Aufwand für Ihre Eingaben zu verringern, können Sie das 
Häkchenfeld  nutzen (vgl. Abbildung 22). Mit dem Setzen eines Häkchens werden Ihre Angaben 
unter der Überschrift „Angaben zur Rücknahme“ künftig auf die weiteren hinterlegten Marken 
übernommen. 

4.4 BATTERIEART INDUSTRIEBATTERIE 

Im Folgenden geben wir eine Kurzerklärung zu jedem der Eingabefelder auf der Formularseite 
„Industriebatterie“. Die Abbildung 23 zeigt ferner das Beispiel einer ausgefüllten Formularseite. 
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Abbildung 23 

 Feld „Welche Marke bringen Sie in Verkehr?“: Tragen Sie hier die Marke der Industriebatterie 
ein, die Sie in Verkehr bringen werden (vgl. Abbildung 23). Unter Marke ist grundsätzlich die auf 
der jeweiligen Batterie eingesetzte Hauptkennzeichnung zu verstehen. Zusätzliche von der 
Hauptkennzeichnung abgeleitete Sonderkennzeichnungen sind als Eintrag nicht erforderlich. Für 
Batterien, die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens in andere Produkte eingebaut oder anderen 
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Produkten beigefügt sind, ist in der Regel die Marke des Produkts und nicht die Marke der 
Batterie anzugeben. Der Begriff „Marke“ wird in den „Häufig gestellten Fragen“ zusätzlich näher 
erläutert. 

Achtung – Tragen Sie in das Eingabefeld immer nur eine Marke ein. Um eine weitere Marke 
anzugeben, müssen Sie mit der Schaltfläche “Marke hinzufügen“ ein neues Segment öffnen (vgl. 
Abbildung 24).  

 Hinweis – Mit Hilfe der Schaltfläche „Marke hinzufügen“ können Sie beliebig viele Eingabefelder 
für weitere Marken erzeugen. Nutzen Sie im Gegensatz die Schaltfläche „Marke entfernen“, um 
eine Marke zu löschen. Sie erklären dadurch, dass Sie diese Marke nicht mehr in den Verkehr 
bringen (vgl. Abbildung 24).  

Achtung – Bei dem Versuch, die letzte vorhandene Marke zu löschen, ist die Schaltfläche „Marke 
entfernen“ nicht verfügbar. Wir möchten so vermeiden, dass Sie unbeabsichtigt den Marktaustritt für 
die Batterieart „Industriebatterie“ erklären. Für den Fall, dass Sie hingegen den Marktaustritt erklären 
möchten, müssen Sie auf die Startseite zurückkehren und den Menüpunkt „Marktaustritt erklären“ 
nutzen. Weitere Hinweise erhalten Sie im Kapitel 6 „Marktaustritt erklären“. 

 Feld „Ich erkläre, dass ich eine den Anforderungen des § 8 BattG entsprechende 
Rückgabemöglichkeit für Industrie-Altbatterien eingerichtet habe.“: Lesen Sie sorgfältig die 
konkretisierten Verpflichtungen im Hinblick auf die Rücknahme der in Verkehr gebrachten 

Fahrzeug- und Industrie-Altbatterien. Mit dem Setzen eines Häkchens  erklären Sie, dass Sie 

die genannten Pflichten erfüllen. 

 Feld „Wie ist die Rückgabemöglichkeit konkret ausgestaltet?“: Hersteller von Fahrzeug- und 
Industriebatterien sind nach § 8 BattG verpflichtet, den Vertreibern – für die von diesen 
zurückgenommenen Altbatterien – und den Behandlungseinrichtungen – für die dort anfallenden 
Altbatterien – eine zumutbare und kostenfreie Möglichkeit der Rückgabe anzubieten. Die von 
den Vertreibern und Behandlungseinrichtungen zurückgenommenen Fahrzeug- und 
Industriebatterien sind entsprechend den Vorgaben des § 14 BattG zu verwerten (vgl. § 8 

„Rücknahme von Fahrzeug- und Industrie-Altbatterien“).  
Beschreiben Sie an dieser Stelle die Konzeption der von Ihnen eingerichteten 
Rückgabemöglichkeit (freie Eingabe).  

 Eingabebeispiel:  

„Wir haben mit unseren Vertreibern folgende Vereinbarungen getroffen: Die Vertreiber sammeln 
die vom Endkunden zurückgenommenen Altbatterien. Die Abholung erfolgt nach Bedarf der 
Vertreiber und terminlicher Abstimmung. Die Vertreiber stellen die Altbatterien anschließend zur 
Abholung bereit. Für die Behandlungseinrichtungen gilt das gleiche Vorgehen. Das von uns 
beauftragte Unternehmen X sammelt die Altbatterien anschließend ein und transportiert diese 
zum Recyclingbetrieb Y. Die Altbatterien werden entsprechend den Vorgaben des § 14 BattG 
behandelt und verwertet (Name des Batterie-Recyclingverfahrens, Verweis auf Internetseite des 
Recyclingbetriebes).“ 
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Abbildung 24 

 Tipp – Möglicherweise möchten Sie mehrere unterschiedliche Marken im BattG-Melderegister 
hinterlegen. Um den Aufwand für Ihre Eingaben zu verringern, können Sie das Häkchenfeld  
nutzen (vgl. Abbildung 24). Mit dem Setzen eines Häkchens werden Ihre Angaben unter der 
Überschrift „Angaben zur Rücknahme“ künftig auf die weiteren hinterlegten Marken 
übernommen. 
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4.5 ANZEIGE ABSCHLIEßEN (ANZEIGE SENDEN) 

Auf der Seite „Anzeige abschließen“ haben Sie die Möglichkeit, Ihre Anzeige an das Umweltbundesamt zu 
übermitteln (vgl. Abbildung 25). 

 

Abbildung 25 

Nutzen Sie zunächst die Möglichkeit, sich alle Angaben noch einmal als „PDF-Vorschau“ anzeigen zu 
lassen (vgl. Abbildung 25). Änderungen auf den vorhergehenden Seiten sind immer noch möglich. 

Durch das Setzen des Häkchens im Häkchenfeld  erklären Sie, dass die Angaben wahrheitsgemäß sind. 

Um die Anzeige an das Umweltbundesamt zu übermitteln, drücken Sie auf „absenden“.  
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Achtung – Das Programm wird Ihre Eingaben nun auf Plausibilität überprüfen. Mögliche Fehler 
werden im Kopfbereich auf der Seite „Anzeige abschließen“ angezeigt (vgl. Abbildung 26). Sollte 
aufgrund der Plausibilitätsprüfung ein Fehler angezeigt werden, müssen Sie diesen zunächst 
korrigieren. Ihre Eingaben müssen Sie anschließend erneut „absenden“. Sobald die 
Plausibilitätsprüfung keinen Eingabefehler mehr erkennt, werden Ihre Daten an das 
Umweltbundesamt übermittelt.  

 

Abbildung 26 

Unmittelbar nach dem Absenden der Daten wird Ihnen ein PDF-Dokument zum Öffnen angeboten. Das 
geöffnete PDF-Dokument kann zu diesem Zeitpunkt einfach ausgedruckt oder lokal gespeichert werden. 

Das Drucken ist auch zu einem späteren Zeitpunkt über das Drucksymbol  (vgl. auch Abbildung 3) 
oder die Tastenkombination „ALT+5“ möglich. 

 Hinweis – Das Umweltbundesamt bestätigt den Zugang der übermittelten Daten per E-Mail. Die 
Bestätigung erfolgt an die Adresse des Herstellers und – falls angegeben – an die E-Mail-
Adresse der Kontaktperson. Ein Formular (PDF-Dokument) mit den zuvor an das UBA 
übermittelten Angaben befindet sich im Anhang dieser E-Mail. 

Mit dem Versenden der Daten wird automatisch ein Zeitstempel erzeugt. Dieses Datum finden Sie in Ihrem 
PDF-Dokument im Kopfbereich unter „Datum der letzten Anzeige“ auf der Seite „Stammdaten“. Die 
„Melderegisternummer“ sowie das Datum des Markteintritts/Marktaustritts je Batterieart werden 
ebenfalls im Kopfbereich des Formulars angezeigt (Abbildung 27). 

 

Abbildung 27 



Benutzerhandbuch für das BattG-Melderegister Version 4 

Seite 28 von 38 

5 ÄNDERUNGSANZEIGE 

Die mit einer Erstanzeige erstmals im BattG-Melderegister hinterlegten Angaben können sich im Laufe der 
Zeit ändern. Gemäß § 4 Abs. 1 S. 2 BattG müssen auch diese Änderungen unverzüglich dem 
Umweltbundesamt mitgeteilt werden. 

Um Änderungsanzeigen mitzuteilen, melden Sie sich über die Startseite (vgl. Abbildung 1) durch die 
Eingabe der „Benutzerkennung“ und des „Passwortes“ im BattG-Melderegister an. 

Betätigen Sie danach die Schaltfläche „Erstanzeige/Änderungsanzeige“. 

Sie sehen nun das mit den Angaben der vorherigen Anzeige gefüllte Formular. Um die Änderungen der 
Daten eingeben zu können, betätigen Sie zunächst die Schaltfläche „Formular bearbeiten“ (vgl. Abbildung 
28). 

 

Abbildung 28 

Sie können nun auf das bestehende Formular zur weiteren Bearbeitung zugreifen. Die Vorgehensweise ist 

identisch mit der bei einer Erstanzeige (siehe hierzu Kapitel 4 „Erstanzeige“). 

Achtung – Das Feld „Welche Marke bringen Sie in Verkehr?“ kann bei einer Änderungsanzeige – 
entgegen den anderen Feldern im Formular – nicht geändert/bearbeitet werden (vgl. Abbildung 29).  

 Hinweis – Wenn Sie den Namen einer Marke ändern möchten, weil Sie zum Beispiel diese Marke 
nicht mehr in den Verkehr bringen oder weil Sie einen Tippfehler korrigieren möchten, haben Sie 
folgende Möglichkeit: 

 Sie löschen die „zu korrigierende“ Marke inklusive ihrer Angaben zur Rücknahme über die 
Schaltfläche „Marke entfernen“. Anschließend generieren Sie ein neues Eingabefeld für eine „neue“ 
Marke über die Schaltfläche „Marke hinzufügen“ (vgl. Abbildung 29).  
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Abbildung 29 

Wenn Sie die nötigen Angaben aktualisiert/geändert haben, müssen Sie auf der Seite „Anzeige 
abschließen“ den Vorgang abschließen, indem Sie die geänderten Angaben an das Umweltbundesamt 
übermitteln (vgl. Kapitel 4.5 „Anzeige abschließen (Anzeige senden)“ oder auch Abbildung 25). 

Achtung – Bei dem Versuch, die letzte vorhandene Marke zu löschen, ist die Schaltfläche „Marke 
entfernen“ nicht verfügbar. Wir möchten so vermeiden, dass Sie unbeabsichtigt den Marktaustritt 
erklären. Generieren Sie in diesem Fall zunächst ein neues Eingabefeld für eine „neue“ Marke über 
die Schaltfläche „Marke hinzufügen“. Im Anschluss ist die Schaltfläche „Marke entfernen“ zum 
Entfernen der Marke verfügbar.  

 Hinweis – Das Umweltbundesamt bestätigt den Zugang der übermittelten Daten per E-Mail. Die 
Bestätigung erfolgt an die Adresse des Herstellers und – falls angegeben – an die E-Mail-
Adresse der Kontaktperson. Ein Formular (PDF-Dokument) mit den zuvor an das UBA 
übermittelten Angaben befindet sich im Anhang dieser E-Mail. 
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6 MARKTAUSTRITT ERKLÄREN 

Nach dem Aufruf des Menüpunktes „Marktaustritt erklären“ (vgl. Abbildung 30) öffnet sich eine 
gesonderte Formularseite (vgl. Abbildung 31). Bitte nutzen Sie die Schaltfläche „Marktaustritt vorbereiten“ 
nur, wenn Sie tatsächlich beabsichtigen, einen Marktaustritt zu erklären.  

 

Abbildung 30 

Nach dem Betätigen der Schaltfläche „Marktaustritt vorbereiten“ wählen Sie bitte die Batterieart(en) aus, 
mit der (denen) Sie beabsichtigen, aus dem Markt auszutreten (vgl. Abbildung 31). 

 

Abbildung 31 
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Im Anschluss erfolgt eine Sicherheitsabfrage „Marktaustritt bestätigen:“. Wenn Sie sicher sind, bestätigen 
Sie das mit „JA“ (vgl. Abbildung 32). 

Achtung – Ihre Anzeige wurde noch nicht an das Umweltbundesamt gesendet. Gehen Sie auf die 
„nächste Seite“ um diesen Vorgang abzuschließen. 

 

Abbildung 32 

Sie haben nun auf der Seite „Anzeige abschließen“ die Möglichkeit, Ihren Marktaustritt an das 
Umweltbundesamt zu übermitteln (vgl. Abbildung 33). Die Vorgehensweise ist identisch mit der beim 
Versenden einer Erstanzeige/Änderungsanzeige. Nutzen Sie zunächst die Möglichkeit, sich alle Daten noch 
einmal als „PDF-Vorschau“ anzeigen zu lassen. Änderungen auf den vorhergehenden Seiten sind immer 
noch möglich. 

Durch das Setzen des Häkchens im Häkchenfeld  erklären Sie, dass die Angaben wahrheitsgemäß sind. 

Um die Anzeige an das Umweltbundesamt zu übermitteln, drücken Sie auf „absenden“ (vgl. Abbildung 33).  
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Abbildung 33 

Achtung – Das Programm wird Ihre Eingaben nun auf Plausibilität überprüfen. Mögliche Fehler 
werden im Kopfbereich auf der Seite „Anzeige abschließen“ angezeigt (vgl. Abbildung 26). Sollte 
aufgrund der Plausibilitätsprüfung ein Fehler anzeigezeigt werden, müssen Sie diesen zunächst 
korrigieren. Ihre Eingaben müssen Sie erneut „absenden“. Sobald die Plausibilitätsprüfung keinen 
Eingabefehler mehr erkennt, werden Ihre Daten an das Umweltbundesamt übermittelt. 

Unmittelbar nach dem Absenden der Daten wird Ihnen ein PDF-Dokument zum Öffnen angeboten. Das 

geöffnete PDF-Dokument kann zu diesem Zeitpunkt einfach ausgedruckt oder lokal gespeichert werden. 

Das Drucken ist auch zu einem späteren Zeitpunkt über das Drucksymbol  (vgl. auch Abbildung 3) 
oder die Tastenkombination „ALT+5“ möglich. 

 Hinweis – Das Umweltbundesamt bestätigt den Zugang der übermittelten Daten per E-Mail. Die 
Bestätigung erfolgt an die Adresse des Herstellers und – falls angegeben – an die E-Mail-
Adresse der Kontaktperson. Ein Formular (PDF-Dokument) mit den zuvor an das UBA 
übermittelten Angaben befindet sich im Anhang dieser E-Mail. 

Mit dem Versenden der Daten wird automatisch ein Zeitstempel erzeugt. Dieses Datum finden Sie in Ihrem 

PDF-Dokument im Kopfbereich unter „Datum der letzten Anzeige“ auf der Seite „Stammdaten“. Das 
Datum des Marktaustritts je Batterieart wird zusätzlich im Kopfbereich des Formulars dargestellt (vgl. 
Abbildung 34).  
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Abbildung 34 
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7 EINSICHT IN DAS MELDEREGISTER – ÖFFENTLICHE SUCHE 

Als Nutzer des BattG-Melderegisters haben Sie die Möglichkeit, Angaben der Hersteller auch ohne 
Zugangsdaten einzusehen. 

Wählen Sie dafür den Menüpunkt „Einsicht in das Melderegister“ auf der Startseite des BattG-

Melderegisters. Die Daten der Hersteller werden sortiert nach der Melderegisternummer tabellarisch 
aufgelistet (vgl. Abbildung 35). 

 

Abbildung 35 

7.1 FILTERN 

Um die Treffermenge einzuschränken, können bestimmte Suchkriterien definiert werden. Nutzen Sie bitte 

dafür die entsprechenden Eingabefelder unter dem Spaltenkopf (vgl. Abbildung 35). Durch einen 
anschließenden Klick auf den Titel einer Spalte (vgl. Abbildung 35, beispielsweise Spalte „Hersteller“) wird 
die Liste auf das Suchkriterium bzw. die Suchkriterien begrenzt. Alternativ können Sie dafür auch die 
Schaltfläche „Filtern“ nutzen. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem „X“, um den Filter wieder zu löschen 
(vgl. Abbildung 36). Die Ergebnisse werden Ihnen seitenweise angezeigt. Sind mehr als 10 Treffer 

vorhanden, können Sie über die Schaltflächen im Kopfbereich des Datenbrowsers auf die Folgeseiten 

gelangen (vgl. Abbildung 36). Sie können auch die Schalflächen  und nutzen, um vor- und 
zurückzublättern. 

 Tipp – Möglicherweise verteilen sich Ihre Suchergebnisse auf mehrere Seiten. Über die 
fortlaufend nummerierten Schaltflächen im Kopfbereich gelangen Sie auf die entsprechende 
Seite (vgl. Abbildung 36). 
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7.2 SORTIEREN 

Möchten Sie die gesamte Tabelle bzw. Ihre Filterergebnisse in einer anderen Reihenfolge sortieren, dann 
klicken Sie auf den Titel der Spalte nach dem Sie sortieren möchten. Im Anschluss wird die 

Sortierreihenfolge umgekehrt angezeigt. An diesem Symbol  erkennen Sie die aufsteigende und an 

diesem Symbol  die absteigende Sortierung (vgl. auch Abbildung 36). Falls Sie die Sortierung wieder 

auf die Standardeinstellungen zurücksetzen wollen, können Sie dieses Symbol  nutzen. 

 

Abbildung 36 

7.3 NÄHERE ANGABEN ZU EINEM HERSTELLER (DETAILANSICHT) 

Über diese Ergebnisliste hinaus, können weitere zur Veröffentlichung vorgesehene Herstellerdaten in einer 
Detailansicht wiedergegeben werden. Durch einen Klick auf die gewünschte Zeile (vgl. Abbildung 36) wird 
eine aus mehreren Seiten bestehende Detailansicht geöffnet (vgl. Abbildung 37 und Abbildung 38).  

In unserem Fallbeispiel wird der Hersteller „Umwelt Test GmbH“ beschrieben, der Geräte-, Fahrzeug- und 
Industriebatterien in den Verkehr bringt. Durch einen Klick auf die Schaltfläche „Fahrzeugbatterie“ (vgl. 
Abbildung 37) erhält man die hinterlegten Angaben zu den Fahrzeugbatterien des Herstellers – 
insbesondere die zur Ausgestaltung der Rückgabemöglichkeit (vgl. Abbildung 38). Weitere Angaben 
können – falls vorhanden – über die Schaltflächen „Gerätebatterie“ und „Industriebatterie“ eingesehen 

werden. 
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Abbildung 37 

 

Abbildung 38 
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8 STICHWORTVERZEICHNIS

 

Adobe Acrobat Reader DC  6 

Änderungsanzeige (Änderungen mitteilen)  29 

Anrede Kontaktperson  16 

Anzeige abschließen (senden)  27 

Batteriearten auswählen  17 

Bei welcher Behörde wurde das herstellereigene RS 
genehmigt?  19 

Benutzerkennung  11 

Benutzerzugang einrichten  9 

Cookies  5 

CSV-Datei  8 

Daten exportieren  8 

Datum/Gemeindekennzahl der Gewerbeanzeige  15 

Drucken  28, 33 

Einsicht in das Melderegister  7, 35 

Einsicht in das Melderegister - Filtern  35 

Einsicht in das Melderegister - Nähere Angaben zu 
einem Hersteller  36 

Einsicht in das Melderegister - Sortieren  36 

E-Mail  16 

E-Mail Kontaktperson  16 

Erstanzeige/Änderungsanzeige  13 

Fahrzeugbatterie  20 

Fax  16 

Fax Kontaktperson  16 

Firewall  6 

Gerätebatterie  18 

Handelsregisternummer/Registergericht  15 

Hausnummer  15 

Herstellereigenes Rücknahmesystem für Geräte-

Altbatterien  19 

Herstellername  15 

Industriebatterie  23 

Internetadresse  16 

JavaScript  5 

Land  15 

Marke  18, 22, 25 

Marktaustritt erklären  31 

Melderegisternummer  28 

Nachname Kontaktperson  16 

Name des genehmigten herstellereigenen 
Rücknahmesystems für Geräte-Altbatterien  19 

Ort  15 

Passwort  11, 12 

Passwort ändern  12 

Passwortanforderungen  10 

PDF-Vorschau  27, 32 
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Pflichtfelder  13 

Plausibilität überprüfen  28, 33 

PLZ  15 

Pop-up-Blocker  5 

Rechtsform des Unternehmens  15 

Rücknahmesystem-Mitgliedsnummer  19 

Straße  15 

Telefon  16 

Telefon Kontaktperson  16 

Titel Kontaktperson  16 

Vorname Kontaktperson  16 

Wann wurde das herstellereigene Rücknahmesystem 
genehmigt?  20 

Webbrowser  4 

Webbrowser-Einstellungen  5 

Welche Marke bringen Sie in Verkehr?  18, 21, 24 

Wie ist die Rückgabemöglichkeit konkret ausgestaltet?  

22, 25 

Eingabebeispiel für Fahrzeug- und 
Industriebatteriehersteller  22, 25 

Wie lautet das Aktenzeichen der Genehmigung?  19 

 


